
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a
der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist
eine Investition in eine
Wirtschaftstätigkeit, die zur
Erreichung eines Umweltziels
oder sozialen Ziels beiträgt,
vorausge-setzt, dass diese
Investition keine Umweltziele
oder sozialen Ziele erheb-lich
beeinträchtigt und die Unterneh-
men, in die investiert wird,
Verfahrens-weisen einer guten
Unternehmensfüh-rung
anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein
Klassifikationssystem, das in der
Verordnung (EU) 2020/852
festgelegt ist und ein Verzeichnis
von ökologisch nachhaltigen
Wirtschaftstätigkeiten enthält.
Diese Verordnung umfasst kein
Verzeichnis der sozial
nachhaltigen
Wirtschaftstätigkeiten.
Nachhaltige Investitionen mit
einem Umweltziel könnten
taxonomiekonform sein oder
nicht.

Name des Produkts: M&G (Lux) North American Dividend Fund
Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493009NGVBL2IPQZP65

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?
Ja Nein

Es wird damit ein Mindestanteil an
nachhaltigen Investitionen mit einem
Umweltziel getätigt:

Es werden damit ,strong>ökologische/soziale
Merkmale beworben und obwohl keine
nachhaltigen Investitionen angestrebt werden,
enthält es einen Mindestanteil von 20% an
nachhaltigen Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie als ökologisch nachhaltig
einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten,
die nach der EU-Taxonomie als ökologisch
nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig
einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten,
die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch
nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wird damit ein Mindestanteil
an nachhaltigen Investitionen mit einem
sozialen Ziel getätigt:

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale
beworben, aber keine nachhaltigen
Investitionen getätigt.

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?
Der Fonds fördert die Verwendung eines Ausschlussansatzes und eines Positive-ESG-Tilt (wie nachstehend
definiert):

Der Fonds schließt bestimmte potenzielle Investitionen aus seinem Anlageuniversum aus, um mögliche negative
Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft abzumildern („Ausschlussansatz“). Dementsprechend bewirbt die
Anlageverwaltungsgesellschaft die ökologischen und/oder sozialen Merkmale, indem sie bestimmte Anlagen
ausschließt, die als nachteilig für ESG-Faktoren angesehen werden.

Der Fonds behält ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Rating bei, das entweder
1. höher ist, als der durch sein Anlageuniversum repräsentierte Aktienmarkt, oder
2. das mindestens einem MSCI-A-Rating entspricht, je nachdem, welcher Wert niedriger ist („Positiver ESG-Tilt“).

Bei der Zusammenstellung eines Portfolios, das einen Positive-Tilt in Bezug auf Investitionen mit besseren ESG-
Merkmalen aufweist, kann die Anlageverwaltungsgesellschaft dennoch in Anlagen über das gesamte Spektrum
von ESG-Ratings investieren. Auf Einzeltitelebene favorisiert die Anlageverwaltungsgesellschaft Investitionen mit
besseren ESG-Merkmalen, wenn dies der Verfolgung des finanziellen Investitionsziels nicht abträglich ist.

Es wurde kein Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds geförderten ökologischen und/oder sozialen
Merkmale festgelegt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren w
ird gemessen, inwieweit die mit
dem Finanzprodukt beworbenen
ökologischen oder sozialen
Merkmale erreicht werden.

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen
ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden,
herangezogen?
Folgende Nachhaltigkeitsindikatoren wurden ausgewählt, um die Erreichung der beworbenen ökologischen
und/oder sozialen Merkmale nachzuweisen:
• Ausschlussansatz: Prozentsatz (%) des NIW, der in ausgeschlossenen Investitionen gehalten wird
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• Positiver ESG-Tilt: Portfoliogewichteter durchschnittlicher ESG-Score gegenüber dem gewichteten
durchschnittlichen ESG-Score des Anlageuniversums oder gegenüber dem ESG-Score, der dem
niedrigsten numerischen Wert des MSCI-A-Ratings entspricht.

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise
getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?
Der Fonds kann Anlagen in nachhaltigen Investitionen jeglicher Art tätigen, d. h. Investitionen mit einem
Umweltziel und/oder sozialen Ziel. Der Fonds ist nicht verpflichtet, eine bestimmte Art von nachhaltigen
Investitionen zu bevorzugen.

Die Anlageverwaltungsgesellschaft verwendet eine Reihe proprietärer Tests, die auf verfügbaren Daten
basieren, um zu bestimmen, ob und wie eine Anlage einen positiven Beitrag zu ökologischen und sozialen Zielen
leistet.

Bei den wichtigsten nachteiligen
Aus-wirkungen handelt es sich
um die bedeu-tendsten
nachteiligen Auswirkungen von
Investitionsentschei-dungen auf
Nach-haltigkeitsfaktoren in den
Bereichen Umwelt, Soziales und
Beschäftigung, Achtung der
Menschenrechte und
Bekämpfung von Korruption und
Bestechung.

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt
werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich
schaden?
Die nachhaltigen Investitionen, die der Fonds zu tätigen beabsichtigt, verursachen keine wesentlichen
Beeinträchtigungen von ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen, da sie eine Reihe von Tests
durchlaufen müssen, unter anderem:
1. ob sie ein erhebliches Engagement in Unternehmen darstellen, das die Anlageverwaltungsgesellschaft als

schädlich erachtet
2. Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, die die Investition als unvereinbar mit

nachhaltigen Investitionen erscheinen lassen (Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact oder
die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, Verstöße von Staaten gegen Sozialstandards, die
beispielsweise zu Sanktionen geführt haben, negative Auswirkungen auf Gebiete mit schutzbedürftiger
Biodiversität)

3. Andere Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden im Rahmen einer
Wesentlichkeitsbewertung berücksichtigt, um zu verstehen, ob die Engagements mit nachhaltigen
Investitionen vereinbar sind

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?
Der Research-Prozess der Anlageverwaltungsgesellschaft umfasst die Berücksichtigung von Indikatoren
für die wichtigsten negativen Auswirkungen für alle Anlagen, für die Daten verfügbar sind (d. h. nicht nur
für nachhaltige Investitionen), was der Anlageverwaltungsgesellschaft ermöglicht, fundierte
Anlageentscheidungen zu treffen.

Die Berücksichtigung der Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen durch den Fonds dient
zum Verständnis der Funktionsweise der vom Fonds erworbenen Anlagen.

Die vom Fonds gehaltenen Anlagen unterliegen dann einer laufenden Überwachung und einem
vierteljährlichen Prüfungsprozess.

Weitere Informationen zu den von der Anlageverwaltungsgesellschaft berücksichtigten Indikatoren für die
wichtigsten nachteiligen Auswirkungen finden Sie auf der Website der Anlageverwaltungsgesellschaft im
Anhang zu den Informationen über den Fonds.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen
und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?
Alle vom Fonds erworbenen Investitionen müssen die Tests der Anlageverwaltungsgesellschaft in Bezug
auf eine gute Unternehmensführung durchlaufen. Nachhaltige Investitionen müssen darüber hinaus Tests
durchlaufen, um zu bestätigen, dass sie keine wesentlichen Beeinträchtigungen verursachen, wie oben
beschrieben.  Diese Tests beinhalten die Berücksichtigung der OECD-Richtlinien und der UN-
Leitprinzipien.

205.2



In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem
taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind
spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt
zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige
Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden
Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich
beeinträchtigen.

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Ja, Bei nachhaltigen Investitionen sind die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen ein wesentlicher
Bestandteil bei der Beurteilung der Frage, ob die betreffenden Anlagen keine wesentlichen
Beeinträchtigungen verursachen, wie oben erläutert.  Bei anderen Investitionen berücksichtigt der
Researchprozess der Anlageverwaltungsgesellschaft die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen
Auswirkungen bei allen Investitionen, sofern Daten verfügbar sind. Dies ermöglicht es der
Anlageverwaltungsgesellschaft, fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen, wie oben erläutert.

Weitere Informationen zu den von der Anlageverwaltungsgesellschaft berücksichtigten Indikatoren für die
wichtigsten nachteiligen Auswirkungen finden Sie auf der Website der Anlageverwaltungsgesellschaft im
Anhang zu den Informationen über den Fonds. Informationen darüber, wie die wichtigsten nachteiligen
Auswirkungen berücksichtigt wurden, werden im Jahresbericht des Fonds bereitgestellt.

Nein

Die Anlagestrategie dient als
Richtschnur für Investitionsent-
scheidungen, wobei bestimmte
Kriterien wie beispielsweise
Investitionsziele oder
Risikotoleranz berücksichtigt
werden.

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?
Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren ist vollständig in Analysen und Investitionsentscheidungen integriert.

Um Wertpapiere für den Kauf zu identifizieren, reduziert die Anlageverwaltungsgesellschaft das potenzielle
Anlageuniversum wie folgt:
1. Die in den ESG-Kriterien aufgeführten Ausschlüsse werden ausgefiltert.
2. Die Anlageverwaltungsgesellschaft führt anschließend weitere Analysen durch, unter Berücksichtigung von

ESG-Faktoren, um Anlagegelegenheiten zu identifizieren und zu nutzen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft
bevorzugt Emittenten mit besseren ESG-Eigenschaften, wenn dies der Verfolgung des finanziellen
Investitionsziels nicht abträglich ist. Dieser Prozess sollte zu einem Portfolio mit besseren ESG-Merkmalen
führen.  Bei der Zusammenstellung eines Portfolios, das einen Positive-Tilt in Bezug auf Investitionen mit
besseren ESG-Merkmalen aufweist, kann die Anlageverwaltungsgesellschaft dennoch in Anlagen über das
gesamte Spektrum von ESG-Ratings investieren.

3. Die Anlageverwaltungsgesellschaft führt dann weitere Analysen durch, um die Bewertung dieser Unternehmen
und den geeigneten Zeitpunkt für den Kauf unter Berücksichtigung des finanziellen Ziels des Fonds zu prüfen.

Die ESG-Kriterien des Fonds gelten mindestens für:
• 90 % der Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in Industrieländern; Schuldtitel,

Geldmarktinstrumente mit Investment-Grade-Status und Staatsanleihen von Industrieländern;
• 75 % der Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in Schwellenländern; Aktien von

Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung in allen Ländern; Schuldtitel und
Geldmarktinstrumente mit einem High-Yield-Rating; und Staatsanleihen von Schwellenländern.

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der
Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?
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Die folgenden Elemente sind im Rahmen der Strategie der Anlageverwaltungsgesellschaft für diesen Fonds
verbindlich:
• die Ausschlüsse des Fonds;
• positiver ESG-Tilt des Fonds;
• der Prozentsatz des Fonds, der an den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen

ausgerichtet ist, wie im Abschnitt „Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?
“ dargelegt, und

• Mindestanteile nachhaltiger Investitionen, wie im Abschnitt „Welche Vermögensallokation ist für dieses
Finanzprodukt geplant?“ dargelegt.

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie in
Betracht gezogenen Investitionen reduziert?
0 %

Die Verfahrensweisen einer
guten Unternehmensführung
umfassen solide Manage-
mentstrukturen, die Beziehungen
zu den Arbeitnehmern, die
Vergütung von Mitarbeitern sowie
die Einhaltung der
Steuervorschriften.

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in die
investiert wird, bewertet? [
Die Anlageverwaltungsgesellschaft führt einen datengesteuerten quantitativen Test in Bezug auf eine gute
Unternehmensführung durch, der zur Berücksichtigung von Investitionen in Unternehmen verwendet wird. M&G
schließt Investitionen in Wertpapieren aus, die den Test der Anlageverwaltungsgesellschaft in Bezug auf eine
gute Unternehmensführung nicht bestehen. Bei der Beurteilung von Verfahrensweisen einer guten
Unternehmensführung wird die Anlageverwaltungsgesellschaft mindestens die Themen berücksichtigen, die
ihrer Einschätzung nach für die vier definierten Säulen guter Governance relevant sind (solide
Managementstrukturen, Beziehungen zu den Arbeitnehmern, Vergütung von Mitarbeitern und Einhaltung der
Steuervorschriften).

Die Vermögensallokation gibt
den jeweiligen Anteil der
Investitionen in bestimmte
Vermögenswerte an.

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?
Die Anlageverwaltungsgesellschaft erwartet, dass mindestens 70 % des Fonds mit den beworbenen ökologischen/
sozialen Merkmalen konform sind. Mindestens 20 % des Fonds werden in nachhaltige Investitionen fließen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten,
ausge-drückt durch den Anteil
der:
- Umsatzerlöse, die den Anteil
der Einnahmen aus
umweltfreundlichen Aktivitäten
der Unternehmen, in die investiert
wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx),
die die um-weltfreundlichen In-
vestitionen der Unter-nehmen, In
die inves-tiert wird, aufzeigen, z.
B. für den Übergang zu einer
grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die
die umweltfreundlichen
betrieblichen Aktivitäten der
Unternehmen, In die investiert
wird, widerspiegeln

Taxonomiekonform

#1A Nachhaltige Investitionen Sonstige Umweltziele
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder

soziale Merkmale
Investitionen #1B Andere ökologische

odersoziale Merkmale Soziales

#2 Andere Investitionen

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen
ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale
ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
– Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.
– Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
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Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen
ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?
Es werden keine Derivate eingesetzt, um die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu
erreichen.

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-
Taxonomie konform?
0 %

Obwohl die obligatorische Mindestallokation in taxonomiekonforme nachhaltige Investitionen 0 % beträgt,
ist es dem Fonds gestattet, in solche Investitionen zu investieren, die einen Teil seiner Gesamtallokation in
nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen bilden würden.

Mit Blick auf die EU-
Taxonomiekonformität umfassen
die Kriterien für fossiles Gas die
Begrenzung der Emissionen und
die Umstellung auf erneuerbare
Energie oder CO2-arme
Kraftstoffe bis Ende 2035. Die
Kriterien für Kernenergie
beinhalten umfassende
Sicherheits- und
Abfallentsorgungsvorschriften.

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/
oder Kernenergie1 investiert?

Ja:
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur
Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich
beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214
der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten
wirken unmittelbar
ermöglichend darauf hin, dass
andere Tätigkeiten einen
wesentlichen Beitrag zu den
Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind
Tätigkeiten, für die es noch keine
CO2-armen Alternativen gibt und
die unter anderem
Treibhausgasemissionswerte
aufweisen, die den besten
Leistungen entsprechen.

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen.
Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die
erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der
Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des
Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

Taxonomie-Konformität der Investitionen
einschließlich Staatsanleihen*

 Taxonomiekonform: Fossiles
Gas (0%)

 Taxonomiekonform:
Kernenergie (0%)

 Taxonomiekonform: (Kein
fossiles Gas und keine
Kernenergie) (0%)

 Taxonomy total (0%)
 Nicht taxonomiekonform

(100%)

Taxonomie-Konformität der Investitionen
ohne Staatsanleihen*

 Taxonomiekonform: Fossiles
Gas (0%)

 Taxonomiekonform:
Kernenergie (0%)

 Taxonomiekonform: (Kein
fossiles Gas und keine
Kernenergie) (0%)

 Taxonomy total (0%)
 Nicht taxonomiekonform

(100%)

This graph represents X% of the total investments.**

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.
** Da es keine Taxonomiekonformität gibt, hat dies keine Auswirkungen auf die Grafik, wenn Staatsanleihen
ausgeschlossen werden (d. h. der Prozentsatz der taxonomieausgerichteten Anlagen bleibt bei 0 %) und die
Verwaltungsgesellschaft ist daher der Ansicht, dass diese Informationen nicht erwähnt werden müssen.

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende
Tätigkeiten?
0 %
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sind nachhaltige
Investitionen mit einem
Umweltziel, die die

Kriterien für ökologisch
nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten gemäß der
EU-Taxonomie nicht
berücksichtigen. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit
der EU-Taxonomie konform sind?
5 %

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?
5 %

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit
ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?
Der Fonds kann Zahlungsmittel, geldnahe Instrumente, Geldmarktfonds und Derivate als
„Andere“ Investitionen zu jedem Zweck halten, der gemäß der Anlagepolitik des Fonds zulässig ist. 
Abgesehen von den nachfolgend aufgeführten Maßnahmen gibt es keinen ökologischen oder sozialen
Mindestschutz.

Derivate, die zur Aufnahme eines Engagements in diversifizierten Finanzindizes eingesetzt werden, und
Fonds (d. h. OGAW und andere OGA) können aus beliebigen Gründen gehalten werden, die gemäß der
Anlagepolitik des Fonds zulässig sind, und unterliegen den nach Ansicht der
Anlageverwaltungsgesellschaft angemessenen Tests in Bezug auf ökologischen oder sozialen
Mindestschutz, z. B. einer Überprüfung des gewichteten Mindest-ESG-Score. Für Devisen-Derivate gibt es
keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.

Der Fonds kann diese Anlagen auch als Andere Investitionen halten, wenn keine ausreichenden Daten
vorliegen, um die Ausrichtung der Anlagen auf die beworbenen Merkmale zu bestimmen.

Es ist auch möglich, dass der Fonds Investitionen hält, die nicht den geförderten Merkmalen entsprechen,
z. B. infolge einer Fusion oder sonstigen Kapitalmaßnahme oder infolge einer Änderung der Merkmale einer
zuvor erworbenen Anlage.  Wenn dies geschieht, wird der Fonds im Allgemeinen versuchen, diese Anlagen
im besten Interesse der Anleger zu veräußern, ist aber möglicherweise nicht immer in der Lage, dies sofort
zu tun.

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die
beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?
Nein

Bei den Referenzwerten handelt
es sich um Indizes, mit denen
gemessen wird, ob das
Finanzprodukt die beworbenen
ökologischen oder sozialen
Merkmale erreicht.

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt beworbenen
ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?
Nicht zutreffend

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode
sichergestellt?
Nicht zutreffend

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten Marktindex?
Nicht zutreffend

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen werden?
Nicht zutreffend

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?
Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:
www.mandg.com/country-specific-fund-literature205.6
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Anlageziel Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzu-

wachs und Erträgen) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als die-

jenige des US-Aktienmarktes, bei gleichzeitiger Anwendung von ESG-Kriterien. 

Anlagepolitik Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte und ak-

tienbezogenen Instrumente von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapita-

lisierungen, die in den USA und Kanada ansässig sind oder dort den Großteil ihrer wirtschaft-

lichen Aktivitäten ausüben. 

Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen und wendet einen Aus-

schlussansatz und eine positive ESG-Tilt an, wie im Anhang mit den vorvertraglichen Infor-

mationen zu dieser Fondsergänzung beschrieben.  

Darüber hinaus kann der Fonds auch in OGAW und andere OGA investieren, wenn dies mit 

seiner Anlagepolitik vereinbar ist. Der Fonds kann in Barmittel (d. h. in Einlagen, die gemäß 

Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010 zulässig sind) und in geldnahe Instrumente investieren. 

Anlagen in Barmitteln und geldnahen Instrumenten dürfen 20% des Nettoinventarwerts des 

Fonds nicht überschreiten, sofern nicht anderweitig in dieser Anlagepolitik zulässig.  

Der Fonds kann infolge von Unternehmensmaßnahmen wie Fusionen und Übernahmen so-

wie Umstrukturierungen, bestimmte Vermögenswerte erhalten, die nicht seiner Anlagepo-

litik entsprechen. Der Fonds wird solche Vermögenswerte in der Regel so weit wie möglich 

veräußern, kann jedoch weiterhin bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in solchen Vermö-

genswerten halten, wenn die Anlageverwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass dies im 

besten Interesse der Anleger ist. 

Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanage-

ment verwenden. 

Anlagestrategie Anlageansatz 

Der Fonds verfolgt einen Bottom-up-Ansatz bei der Titelauswahl, um Aktien von nordame-

rikanischen Unternehmen zu identifizieren, nach Ansicht der Anlageverwaltungsgesellschaft 

unterbewertet sind. Die Anlageverwaltungsgesellschaft strebt an, fehlbewertete Unterneh-

men zu identifizieren, wobei sie versucht, Firmen zu vermeiden, die aus einem bestimmten 

Grund günstig sind und deren Aktienkurse sich im Laufe der Zeit wahrscheinlich nicht ver-

bessern werden.  

Der Ansatz des Fonds kombiniert ein strenges wertbasiertes Screening mit einer rigorosen 

qualitativen Analyse, um sicherzustellen, dass der Fonds eine einheitliche und disziplinierte 

wertbasierte Ausrichtung hat, ohne dabei die Robustheit der Unternehmen im Portfolio zu 

vernachlässigen. 

Der Haupttreiber der Renditen wird eher in der wertorientierten und allgemeinen Titelaus-

wahl statt in einzelnen Sektoren oder Titeln gesehen. 

ESG-Einstufung der Anlageverwaltungsgesellschaft 

Der Fonds ist als Planet+/ ESG Enhanced kategorisiert. 

Die ESG-Einstufung des Fonds wird im Abschnitt „ESG-Glossar“ in Anhang 1 dieses Prospekts 

erläutert. 
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EU-Verordnung über 
nachhaltigkeitsbe- 
zogene Offenlegungs-
pflichten im Finanz-
dienstleistungssektor 

Der Fonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft und be-

wirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Anhang mit den vorvertraglichen 

Informationen zu dieser Fondsergänzung beschrieben. 

Benchmark S&P 500 Net Total Return Index. 

Die Benchmark ist ein Vergleichswert, gegenüber dem die Wertentwicklung des Fonds ge-

messen werden kann. Der Index wurde als Benchmark für den Fonds gewählt, da er das 

Potenzial der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark wird aus-

schließlich zur Messung der Wertentwicklung des Fonds verwendet und beschränkt die Port-

foliozusammensetzung des Fonds nicht.  

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft hat völlige Freiheit bei 

der Wahl, welche Anlagen im Fonds gekauft, gehalten und verkauft werden sollen. Die Po-

sitionen des Fonds können erheblich von den Bestandteilen der Benchmark abweichen und 

infolgedessen kann die Wertentwicklung des Fonds signifikant von der der Benchmark ab-

weichen. 

Die Benchmark ist in der Anteilsklassenwährung angegeben. 

Profil des typischen 

Anlegers 

Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger konzipiert, die langfristiges Kapital-

wachstum und Erträge aus einem diversifizierten Portfolio, das in eine Auswahl von Unter-

nehmen in Nordamerika investiert, anstreben und nachhaltigkeitsbezogene Präferenzen ha-

ben.  

Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird. Anleger sollten sich dar-

über im Klaren sein, dass ihr Kapital einem Risiko unterliegt und dass der Wert ihrer Anlage 

und daraus erzielter Erträge sowohl steigen als auch fallen kann. 

In jedem Fall wird erwartet, dass alle Anleger die mit einer Anlage in die Anteile des Fonds 

verbundenen Risiken verstehen und einschätzen können. 

Dieser Fonds ist für Anleger konzipiert, deren Anlagehorizont mindestens fünf Jahre beträgt. 

Referenzwährung USD 

Währungsabgesicherte 

Anteilsklassen 

Währungsabgesicherte Anteilsklassen versuchen, das Risiko der Anteilinhaber von wäh-

rungsabgesicherten Anteilsklassen gegenüber Schwankungen der wesentlichen Währungen 

im Portfolio zu reduzieren. 

Ausschüttungspolitik Wenn Dividenden erklärt werden, zahlt der Fonds sie auf jährlicher Basis, sofern nichts an-

deres für eine Anteilsklasse angegeben ist.  

Hauptrisiken Der Fonds ist den folgenden Hauptrisiken ausgesetzt, die typischerweise mit den Wertpa-

pieren und Instrumenten verbunden sind, in die der Fonds investiert oder die er verwendet, 

um sein Anlageziel zu erreichen. 

• Kapital und Erträge werden schwanken

• Bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Sektoren

• Währungen und Wechselkurse

• Kleinere Unternehmen

• Liquidität

• Gegenpartei

• ESG-Daten

• Ausschlüsse von Anlagen
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Anleger sollten den Abschnitt „Risikofaktoren“ beachten, der eine vollständige Beschrei-

bung der Risiken enthält. 

Zur Ausgabe verfügbare Anteilsklassen 

Anteils-
klasse 

Jährliche Manage-
mentgebühr  
(Jahressatz) 

Ausgabe-
aufschlag 

Rücknahme-ge-
bühr 

Vertriebs-ge-
bühr 

CDSC Lokale Steuer 
Taxe d’abonne-

ment 
(Jahressatz) 

Verwaltungs-ge-
bühr 

(maximaler  
Jahressatz) 

A 1,50% 5,00% - - - 0,05% 0,15% 

B 2,00% - - - - 0,05% 0,15% 

C 0,75% 3,25% - - - 0,05% 0,15% 

CI 0,75% 1,25% - - - 0,01% 0,15% 

J Bis zu 0,75% 3,25% - - - 0,05% 0,15% 

JI Bis zu 0,75% - - - - 0,01% 0,15% 

L Bis zu 0,75% 1,25% - - - 0,05% 0,15% 

LI Bis zu 0,75% 1,25% - - - 0,01% 0,15% 

X 1,50% - - 1,00% Siehe nach-

stehenden 

CDSC-Zeit-

plan 

0,05% 0,15% 

Z - 3,25% - - - 0,05% 0,15% 

ZI - - - - - 0,01% 0,15% 

Die Anleger werden auf den Abschnitt „Wichtige Informationen“ verwiesen. Dieser enthält Angaben zu alternativen Mindestzeich-
nungsbeträgen, die evtl. für Anleger aus bestimmten Ländern gelten. Der Verwaltungsrat kann nach seinem Ermessen den Mindest-
zeichnungsbetrag und den Mindestfolgezeichnungsbetrag verringern oder darauf verzichten. 

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen und Rücknahmegebühren handelt es sich um Höchstbeträge und diese können in man-
chen Fällen geringer sein. 

Anleger in währungsabgesicherten Anteilsklassen sollten beachten, dass eine Anteilsklassen-Absicherungsgebühr in Höhe von 0,01% 
bis 0,055% erhoben wird. 

Nicht alle einzelnen Anteilsklassen dieses Fonds können zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Prospekts in dieser Fondser-
gänzung angegeben werden. Eine vollständige Liste der in diesem Fonds ausgegebenen Anteilsklassen ist auf der Website von 
M&G zu finden. 

CDSC-Zeitplan 

Bei Anteilinhabern, die Anteile der Klasse X innerhalb von drei Jahren ab dem ursprünglichen Zeichnungsdatum zurück-

nehmen lassen, wird eine CDSC in der nachstehend angegebenen Höhe von den Rücknahmeerlösen abgezogen: 

Jahr 1 2 3 danach 

CDSC 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 

Nähere Informationen zur CDSC sind dem Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Prospekts zu entnehmen. 

https://www.mandg.com/share-classes-available
https://www.mandg.com/share-classes-available



